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(4) Die Wehrmitglieder haben die ihnen übertragenen Auf
gaben gewissenhaft zu erfüllen, den Weisungen ihrer Vorge
setzten Folge zu leisten und vorbildlich zusammenzuarbei
ten.

§4
Bildung der Wehren

(1) Die Betriebe gemäß § 1 Abs. 2 Buchst b haben eine Gru
benwehr oder Gasschutzwehr zu bilden.

(2) Die Grubenwehr hat mindestens aus folgenden Wehr
mitgliedern zu bestehen:
4 Oberführern (davon 1 Leiter der Wehr), .
4 Atemschutzgerätewarten,
5 Gruppenführern,
7 Wehrmännern.

(3) Die Gasschutzwehr hat mindestens aus folgenden 
Wehrmitgliedern zu bestehen:
3 Oberführern (davon 1 Leiter der Wehr),
3 Atemschutzgerätewarten,
4 Gruppenführern,
4 Wehrmännern.

(4) Die Wehren gliedern sich in Gruppen. Die Gruppen 
der Grubenwehren setzen sich in der Regel aus 1 Gruppen
führer und 4 Wehrmännern, die Gruppen der Gasschutzweh
ren in der Regel aus 1 Gruppenführer und 2 Wehrmännern 
zusammen.

(5) Die Betriebsleiter haben unter Berücksichtigung der 
möglichen Gefährdungen und der betrieblichen Erforder
nisse die Stärke, Zusammensetzung und Leitung der Wehren 
sowie die Bildung von Spezialistengruppen in Abstimmung 
mit dem jeweiligen Generaldirektor bzw. übergeordneten 
Leiter festzulegen. Diese Festlegungen bedürfen der Zu
stimmung der Zentralstelle.

(6) In Betrieben, in denen sowohl eine Grubenwehr als 
auch eine Gasschutzwehr erforderlich sind, können mit Zu
stimmung des Leiters der Zentralstelle die Aufgaben der 
Gasschutzwehr von der Grubenwehr wahrgenommen wer
den.

(7) Die Bildung gemeinsamer Wehren aus geeigneten 
Werktätigen mehrerer Betriebe ist in begründeten Ausnah
mefällen mit Zustimmung des Leiters der Zentralstelle mög
lich.

(8) In begründeten Ausnahmefällen können Betriebe durch 
den Leiter der Zentralstelle von der Bildung einer Wehr be
freit werden, wenn sie für die Wahrnehmung der Aufgaben 
einer Wehr gemäß § 2 Abs. 2 Hilfeleistungsverträge abge
schlossen haben.

§5
Leitung der Wehren

(1) Die Leitung der Wehr ist einem Oberführer zu über
tragen, der im Besitz eines gültigen Berechtigungsnachwei
ses gemäß § 16 Abs. 1 ist.

(2) Der Leiter der Wehr trägt die Verantwortung für den 
Einsatz, die Ausbildung und die Ausrüstung der Wehr. Im 
Rahmen dieser Aufgaben ist er den Wehrmitgliedern gegen
über weisungsberechtigt.

(3) Die Oberführer haben sich ständig aktuelle Kenntnisse 
über die spezifischen betrieblichen Bedingungen in Vorbe
reitung und zur Durchführung von Einsätzen der Wehr zu 
verschaffen.

§ 6
Wehrmitglieder

(1) Die Mitarbeit in den Wehren kann haupt- oder neben
amtlich ausgeübt werden.

(2) Die Funktion des Leiters der Wehr und mindestens ei
nes Atemschutzgerätewartes einer Wehr sind hauptamtlich 
auszuüben und als Arbeitsaufgabe im Arbeitsvertrag zu ver
einbaren. In begründeten Ausnahmefällen kann diese Funk

tion mit Zustimmung des Leiters der Zentralstelle neben
amtlich ausgeübt werden.

(3) Über die nebenamtliche Tätigkeit in der Wehr ist zwi
schen dem Betrieb und dem Werktätigen auf der Grundlage 
der arbeitsrechtlichen Bestimmungen eine schriftliche Ver
einbarung zum Arbeitsvertrag abzuschließen. Die nebenamt
liche Tätigkeit in der Wehr ist Bestandteil des Arbeitsrechts
verhältnisses des Werktätigen.

(4) Die Betriebe sind verpflichtet, für die Wehrmitglieder 
gegen die Folgen von Unfällen, die sie bei Einsätzen und 
praktischen Übungen erleiden, eine zusätzliche Unfallver
sicherung nach den zwischen der Staatlichen Versicherung 
der DDR und der Obersten Bergbehörde abgestimmten 
Grundsätzen zu vereinbaren.

(5) Oberführer müssen eine abgeschlossene Fach- oder 
Hochschulausbildung besitzen. Gruppenführer sollten lei
tende Mitarbeiter und Atemschutzgerätewarte müssen ge
eignete Facharbeiter sein.

(6) Die Gruppenführer tragen im Rahmen der Einsätze 
und Übungen der Wehr für die Sicherheit ihrer Gruppe und 
für die Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben die Ver
antwortung und sind innerhalb ihrer Gruppe weisungsbe
rechtigt.

(7) Die Atemschutzgerätewarte haben die Aufgabe, die 
Atemschutzmittel und sonstigen Ausrüstungen der Wehr 
stets in einem funktionstüchtigen und einsatzbereiten Zu
stand zu halten.

§7
Zugehörigkeit

(1) Für die Zugehörigkeit zur Wehr gelten die arbeitsrecht
lichen Bestimmungen und die Bestimmungen dieser Anord
nung.

(2) Mitglieder der Wehren können Werktätige sein, die
a) eine Grundausbildung im Grubenrettungs- und Gas

schutzwesen mit Erfolg abgeschlossen haben,
b) mit den betrieblichen Bedingungen vertraut sind,
c) entsprechend den Bestimmungen über arbeitsmedizi

nische Tauglichkeits- und Überwachungsuntersuchun
gen ihre körperliche, gesundheitliche und geistige Eig
nung durch eine ärztliche Untersuchung nachgewiesen 
und

d) als Mitglieder der Grubenwehr das 19. Lebensjahr voll
endet und das 50. Lebensjahr noch nicht überschritten 
haben oder

e) als Mitglieder der Gasschutzwehr das 19. Lebensjahr 
vollendet und das 55. Lebensjahr noch nicht überschrit
ten haben.

(3) Den Wehrmitgliedern ist bei der Aufnahme in die 
Wehr ein von der Zentralstelle herausgegebener Ausweis 
auszuhändigen.

(4) Die hauptamtlich tätigen Oberführer und Atemschutz
gerätewarte können in begründeten Fällen mit Zustimmung 
des Leiters der Zentralstelle ihre Funktion in den Gruben
wehren bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres und in den 
Gasschutzwehren bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres 
weiter ausüben.

(5) Bei schuldhafter Pflichtverletzung oder schwerwiegen
den Disziplinverstößen können Wehrmitglieder durch den 
Betriebsleiter mit vorheriger Zustimmung der zuständigen 
betrieblichen Gewerkschaftsleitung aus der Wehr ausge
schlossen werden.

§ 8

Rettungsstellen, Stützpunkte, Ubungsobjekte
(1) Zur Durchführung der Aufgaben der Wehren haben die 

Betriebe Rettungsstellen und bei Erfordernis Stützpunkte ge
mäß den dazu getroffenen Festlegungen! einzurichten und 1

1 Z. Z. gilt die Anweisung vom 10. Dezember 1973 über die Einrich
tung von Rettungsstellen der Gruben- und Gasschutzwehren (Sonder
druck der Zentralstelle).


